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Entwurf eines Gesetzes für eine menschenfreundliche Medizin – Gesetz zur Änderung 
des Stammzellgesetzes 
 

A. Problem 
Die Stammzellforschung ist einer der bedeutendsten Forschungszweige innerhalb der 
medizinischen Grundlagenforschung. Mit ihr verbindet sich die Chance einer Heilung von 
bislang unheilbaren Krankheiten und einer Linderung menschlichen Leidens. 
 Der Staat hat die Verantwortung zur Bewahrung menschlichen Lebens. Dies gebieten der 
Schutz der Menschenwürde und des menschlichen Lebens in unserem Grundgesetz. Daraus 
ergibt sich die staatliche Pflicht, die Erforschung medizinischer Therapien zu ermöglichen, 
um das Leiden schwer kranker Menschen lindern zu können. Die rechtlichen Grundlagen für 
die Forschung mit Stammzelllinien in Deutschland sind daher so auszugestalten, dass sie die 
Chance auf größtmöglichen Erkenntnisgewinn in der Stammzellforschung erhöhen. Die 
vergleichende Arbeit mit embryonalen Stammzelllinien ist notwendige Voraussetzung für die 
Reprogrammierung somatischer Stammzellen zu induzierten pluripotenten Stammzellen 
(ipS), wie dies jüngst gelungen ist. Um die Reprogrammierung zu ipS erfolgreich zur 
Anwendung zu bringen, ist die Forschung mit reinen, standardisierten embryonalen 
Stammzelllinien notwendig. 
 Das Stammzellgesetz (StZG) verbietet bislang die Einführung und Verwendung von 
Stammzelllinien zu Forschungszwecken, die nach dem 01.01.2002 gewonnen wurden. Wegen 
der dadurch beschränkten Anzahl an nutzbaren Stammzelllinien wird in Deutschland die 
Stammzellforschung stark eingeschränkt und die Erforschung neuer Therapien zur Heilung 
schwerer Krankheiten behindert. Die wenigen verfügbaren Linien sind nicht standardisiert 
und mit tierischen Substanzen verunreinigt. Dadurch, dass immer weniger Stammzelllinien, 
die vor dem 01.01.2002 etabliert wurden, für die Forschung in Deutschland verfügbar sein 
werden, droht künftig eine empfindliche Verletzung der verfassungsrechtlich garantierten 
Forschungsfreiheit.  
 Deutsche Wissenschaftler, die sich an im Ausland durchgeführten Forschungsarbeiten mit 
dort bereits bestehenden Stammzelllinien  beteiligen, werden durch die Strafandrohung des § 
13 StZG kriminalisiert. Durch die Strafandrohung in § 13 StZG wird die medizinische 
Forschung in Deutschland von der medizinischen Entwicklung in der westlichen 
Wertegemeinschaft abgeschnitten.  
 
 

B. Lösung 
Durch die Streichung des Stichtages für die Einführung und Verwendung von embryonalen 
Stammzelllinien wird der Anwendungsbereich der Stammzellforschung erweitert, um den 
Sinn und Zweck des Stammzellgesetzes zu erhalten. 
Mit der Streichung des § 13 entfällt die Strafbarkeit der Forscher im Zusammenhang mit ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit. 



 
C. Alternativen 

 
Keine. 
 

D. Kosten 
 
Keine.  
 
 
 
Entwurf eines Gesetzes für eine menschenfreundliche Medizin – Gesetz zur Änderung des 
Stammzellgesetzes  
 
 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
 
Artikel 1 
 
Änderungen des Stammzellgesetzes  
 
Das Stammzellgesetz vom 28. Juni 2002 ( BGBI. I Nr.42, S. 2277), zuletzt geändert am 25. 
November 2003 (BGBI.I Nr. 56, S. 2304), wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 4 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a) wird die Angabe „vor dem 1. Januar 2002“gestrichen. 
2. § 13  wird gestrichen. 

 
 
Artikel 2 
 
Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
Berlin, den … 2007 
 
Begründung zu Artikel 1 
 
Die Stichtagsregelung des 01.01.2002 ist wissenschaftlich unbefriedigend und 
verfassungsrechtlich problematisch. Die vor dem 01.01.2002 etablierten Stammzelllinien 
wurden auf tierischen Zellschichten kultiviert, sind nicht standardisiert und für die 
medizinische Forschung nur eingeschränkt nutzbar. Eine solche Verunreinigung besteht bei 
Stammzelllinien, die nach dem 01.01.2002 etabliert worden sind, nicht. Es ist eine Pflicht des 
Staates, die menschenfreundliche Forschung mit standardisierten und reinen Stammzelllinien 
zu ermöglichen. Die bisherige Stichtagsregelung verhindert die Zusammenarbeit zwischen 
deutschen und ausländischen Stammzellforschern. 
Eine Streichung der Stichtagsregelung ist geboten, um den herausragenden Verfassungsgütern 
der Menschenwürde und dem menschlichen Leben Rechnung zu tragen. Dem Staat kommt im 
Hinblick auf diese Verfassungsgüter eine Garantenstellung zu. Die rechtlichen Grundlagen 



medizinischer Forschung sind so auszugestalten, dass sie die Chance einer Heilung schwerer 
und lebensbedrohlicher Krankheiten erhöhen. 
 Eine Streichung der Stichtagsregelung ist auch deshalb geboten, um die verfassungsrechtlich 
garantierte Freiheit der Wissenschaft auf dem Gebiet der Stammzellforschung in Deutschland 
in ausreichender Weise zu gewährleisten und den medizinischen Wissenschaftlern in 
Deutschland somit die Chance zu eröffnen, in erforderlichem Maße an der Erforschung von 
Therapien für bislang unheilbare Krankheiten mitzuwirken. Aufgrund der zurückgehenden 
Verfügbarkeit der vor dem 01.01.2002 etablierten Stammzelllinien droht ein empfindlicher 
Verstoß gegen die Forschungsfreiheit durch Zeitablauf. 
  
Ein gravierendes Problem des Stammzellgesetzes besteht in der möglichen Strafbarkeit 
deutscher und ausländischer Forscher bei Beteiligung an internationalen Kooperationen bzgl. 
der Stammzellforschung, so z.B. im Hinblick auf das 6. oder 7. EU- 
Forschungsrahmenprogramm. Diese mögliche Kriminalisierung führt zu großen 
Verunsicherungen bei deutschen und ausländischen Stammzellforschern und behindert massiv 
die Forschung. Viele Stammzellforscher wandern deshalb ins Ausland ab oder ziehen sich aus 
diesem Forschungsgebiet zurück. Die medizinische Forschung in Deutschland droht somit, 
von der medizinischen Entwicklung innerhalb der westlichen Wertegemeinschaft 
abgeschnitten zu werden. 
 
 
 
 
 
Ulrike Flach, Rolf Stöckel, Katherina Reiche, Peter Hintze 


